
Antrag an den 26.Jugendrudertag in Hamburg am 13.10.2024 

 

Die Brandenburgische Ruderjugend beantragt in den „Bestimmungen für das Jungen- und 

Mädchenrudern der Deutschen Ruderjugend“ im Abschnitt „B. Bestimmungen für den 

Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen“ den Punkt 3 wie folgt zu ergänzen: 

 

Antrag der Brandenburgischen Ruderjugend 

• Bei Interesse sind bis zu zwei Wettkampfrichter-Assistenten einzusetzen. 

 

Begründung 

In Berlin 2024 waren Wettkampfrichter-Assistenten auf dem Bundeswettbewerb. Wir 

beantragen, dass jedes Jahr bis zu zwei WKR-Assistenten am Bundeswettbewerb teilnehmen 

können. Unter anderem im Bereich der Wettkampfrichter wird nach Nachwuchs gesucht und 

so könnte man einen Anreiz für die Wettkampfrichterassistenten schaffen, sich auf die 

bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag an den 26.Jugendrudertag in Hamburg am 13.10.2024 

Die Brandenburgische Ruderjugend beantragt in den „Bestimmungen für das Jungen- und 

Mädchenrudern der Deutschen Ruderjugend“ im Abschnitt „B. Bestimmungen für den 

Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen“ den Punkt 3 wie folgt zu ergänzen: 

 

Antrag der Brandenburgischen Ruderjugend 

• Der Veranstalter (DRJ) und der Ausrichter (Ruderjugend) müssen sich im Vorfeld über 

den Einsatz der Wettkampfrichter abstimmen. Beide Seiten sollen dabei die 

Möglichkeit haben, Personen zu nominieren, die als Wettkampfrichter eingesetzt 

werden. Die Abstimmung erfolgt im paritätischen Modell. 

 

Begründung 

Bisher war es als Ausrichter nicht möglich Wettkampfrichter für den Bundeswettbewerb zu 

nominieren. Durch das beantragte Modell soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass der 

Ausrichter mitbestimmen kann und Wettkampfrichter nominieren kann, welche sich bspw. auf 

der ausrichtenden Regattastrecke auskennen und Erfahrungswerte mitbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antrag an den 26.Jugendrudertag in Hamburg am 13.10.2024 

 

Die Brandenburgische Ruderjugend beantragt die „Ausführungsbestimmten zum 

Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen“ den Punkt „Allgemeiner Sportwettbewerb“ wie 

folgt zu ergänzen: 

 

Antrag der Brandenburgischen Ruderjugend 

• Ersatzleute der jeweiligen Ruderjugenden können am Allgemeinen Sportwettbewerb 

teilnehmen. Dabei gehen diese nicht in die Pokalwertung der Bundesländer ein. Es 

wird spätestens zur Obleutebesprechung am Donnerstag bekanntgegeben, welche 

Ersatzleute teilnehmen können.  

 

Begründung 

Die Teilnahme der Ersatzleute am Allgemeinen Sportwettkampf sollte ermöglicht und fair für 

alle Bundesländer geregelt werden. Beim Bundeswettbewerb in Berlin haben Ersatzleute am 

ASW teilgenommen und deren Ergebnisse sind in die Gesamtwertung eingeflossen. Dies ist 

unfair für Bundesländer, deren Ersatzleute nicht eingesetzt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antrag an den 26.Jugendrudertag in Hamburg am 13.10.2024 

 

Die Brandenburgische Ruderjugend beantragt die „Ausführungsbestimmten zum 

Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen“ den Punkt „Allgemeiner Sportwettbewerb“ wie 

folgt zu ergänzen: 

 

Antrag der Brandenburgischen Ruderjugend 

• Der Ausrichter und Veranstalter stimmen sich zu einer „ausschlaggebenden Übung“ 

ab. Die Platzierung bei dieser Übung entscheidet bei Punktgleichheit in der 

Auswertung, welche Platzierungen, die punktgleichen Bundesländer belegen. 

 

Begründung 

Beim Allgemeinen Sportwettkampf gibt es keine doppelten Platzierungen in der 

Gesamtauswertung. Bisher ist dies eine nicht niedergeschriebene, sondern mündliche 

Regelung. In Berlin 2024 wurde dies nicht umgesetzt. Um eine flächendeckende 

Gleichberechtigung zu erzeugen, sollte dies in den Ausführungsbestimmungen mit 

aufgenommen werden. 
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Änderungsantrag der Deutschen Ruderjugend zur 
Neufassung der Jugendordnung 
    
 
INHALTSVERZEICHNIS 
 
Vorbemerkungen 
§ 1 Name, Grundsätze 
§ 2 Aufgaben 
§ 3 Organe 
§ 4 Zusammensetzung des Jugendrudertages 
§ 5 Zusammentritt des Jugendrudertages 
§ 6 Aufgaben des Jugendrudertages 
§ 7 Stimmen auf dem Jugendrudertag 
§ 8 Anträge zum Jugendrudertag 
§ 9 Beschlussfähigkeit, Abstimmung und Wahlen 
§ 10 Amtsdauer und Ausscheiden 
§ 11 Jugendrat 
§ 12 Vorstand der DRJ 
§ 13 Vertretung der DRJ im Innen- und Außenverhältnis 
§ 14 Hybride oder virtuelle Sitzungsform 
§ 15 Jugendsekretär/in 
§ 16 Landesruderjugenden 
§ 17 Referat Schul- und Schülerrudern 
§ 18 Juniorteam 
§ 19 Bundesfreiwilligendienstleistende in Trägerschaft der DRJ 
    
 
Vorbemerkungen 

(1) Soweit in dieser Ordnung eine vermeintlich geschlechtsspezifische Bezeichnung eines Amtes, 
einer Berufsbezeichnung, von Aufgaben oder Funktionen im Haupt- oder Ehrenamt oder ei-
ner Organ- oder Gremienfunktion gebraucht wird, sind alle Geschlechter in gleicher Weise 
gemeint. 

(2) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen des Verbandes sollen zu mindestens 30 
Prozent mit weiblichen und zu mindestens 30 Prozent mit männlichen Personen besetzt wer-
den. 

(3) Wird in dieser Ordnung die Schriftform verlangt, genügt zur Einhaltung die Übersendung ei-
ner E-Mail. 

(4) Durch die Bekanntgabe einer E-Mail-Adresse erklärt sich das Mitglied des DRV gegenüber der 
DRJ einverstanden, die Einberufung zu den Jugendrudertagen der DRJ an diese Adresse zu 
erhalten. 

(5) Die Einberufung zu Jugendrudertagen oder Sitzungen gilt als form- und fristgerecht erfolgt 
und dem Mitglied als zugegangen, wenn diese drei Werktage vor Ende der Bekanntgabefrist 
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an die zuletzt vom Mitglied der DRJ bekanntgegebene postalische oder E-Mail- Adresse ver-
sandt wurde.  

(6) Veröffentlichungen und Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des DRV unter 
www.rudern.de (Veröffentlichungsmedium). 

 

§ 1 Name, Grundsätze 

(1) Die Deutsche Ruderjugend (DRJ) ist die Jugendorganisation des DRV.  

(2) Sie ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII). Sie nimmt im Rahmen ihrer Jugendordnung insbesondere Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII und des Kinder- und Jugendplanes des Bundes wahr.  

(3) Die DRJ führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr durch den Haushalt 
des DRV zugewiesenen Mittel im Rahmen der Grundsätze der Satzung des DRV unter Berück-
sichtigung der Gemeinnützigkeit des DRV.  

(4) Die Aufsicht über das Kassenwesen der DRJ führt der Vorstand des DRV. Die Rechnungsprü-
fung der DRJ wird gemäß § 50 der Satzung des DRV für jedes Geschäftsjahr durchgeführt. 

(5) Die DRJ erkennt die Satzung, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen des DRV als verbind-
lich an.  

(6) Die Amtsdauer der Organe der DRJ kann von der Amtsdauer der Organe des DRV abweichen.  

(7) Mittelbare Mitglieder des DRV können, wie die ordentlichen Mitglieder des DRV, an den Akti-
vitäten der DRJ teilnehmen.  

(8) Das Nähere regelt die Jugendordnung. Die Jugendordnung wird von vom Jugendrudertag der 
DRJ beschlossen und bedarf der Bestätigung des Rudertages. Sie darf der Satzung des DRV 
nicht widersprechen. 

(9) Die Deutsche Ruderjugend bekennt sich zu einem humanistisch geprägten Menschenbild, 
den Prinzipien des Gender Mainstreamings und zur freiheitlich demokratischen Grundord-
nung. Sie ist parteipolitisch neutral und tritt für die Menschenrechte sowie die religiöse und 
weltanschauliche Toleranz ein. Sie tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen, jeder Form von Diskriminierung oder Gewalt – unabhängig davon, ob sie kör-
perlicher, seelischer oder sexueller Art ist – entschieden entgegen. Sie sieht sich insbeson-
dere dem Schutz von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechtsidentitäten verpflichtet, för-
dert deren Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung und Sport und trägt zu Rahmenbe-
dingungen bei, die ein gewaltfreies Aufwachsen ermöglichen. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die DRJ vertritt die organisierten Kinder- und Jugendmitglieder der ordentlichen und 
mittelbaren Mitglieder des DRV sowie deren Leiter:innen der Kinder- und Jugendabteilungen 
von:   

a) Rudervereinen;  
b) rechtlich selbständigen Ruderabteilungen von Mehrspartenvereinen;  
c) Mehrspartenvereinen mit rechtlich unselbständigen Ruderabteilungen;  
d) Landesruderverbänden und Schüler- und Jugendruderverbänden;  
e) Regattavereinen/-verbänden; 
f) Schülerrudervereinen und Schülerruderriegen. 

 

(2) Die Tätigkeiten der DRJ dienen der Jugendhilfe. Ihre Aufgaben umfassen insbesondere 



 

 3 

- die Förderung des Kinder- und Jugendsports und hier besonders des Ruderns, z.B. durch 
die Entwicklung von jugendgemäßen Ausbildungs- u. Wettkampfformen sowie deren 
Bestimmungen, Leistungs- und Fahrtensport, Festlegung der Bestimmungen für das 
Jungen- und Mädchenrudern, Förderung des Rudersports an Schulen. 

- die Förderung der allgemeinen Jugendarbeit, z.B. Spiel- und Freizeitgestaltung, 
Entwicklung des Bewusstseins für eine gesunde Lebensweise und des Schutzes der 
Umwelt. 

- die Förderung von sozialer Kompetenz, z.B. durch die Verbreitung des 
Fairnessgedankens, der Entwicklung von Verantwortungs- und Gestaltungswillen, der 
Entwicklung der Bereitschaft zu sozialem, ehrenamtlichem Engagement und der 
Schulung des demokratischen Handelns. 

- die Durchführung von Lehrgängen zur Aus- und Weiterbildung. 

- die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen zur Förderung 
des Europagedankens und der Völkerverständigung. 

- die Entwicklung jugendpolitischer Aktivitäten innerhalb des DRV und gegenüber Dritten. 

- die Zusammenarbeit mit Verbänden gleicher oder ähnlicher Zielsetzung sowie Trägern 
der freien Kinder- und Jugendhilfe und die Mitarbeit in der Deutschen Sportjugend. 

- die Durchführung von Werbemaßnahmen zugunsten des Kinder- und Jugendruderns. 

 

§ 3 Organe 

Die Organe der DRJ sind 

- der Jugendrudertag (JRT) 
- der Jugendrat (JR) 
- der Vorstand der DRJ 

 

§ 4 Zusammensetzung des Jugendrudertages 

Der Jugendrudertag ist das oberste Organ der DRJ. Er setzt sich aus folgenden Teilnehmern 
zusammen: 

- den Vertreter:innen der Jugendabteilungen der ordentlichen Mitglieder des DRV; 
- den Vertreter:innen der mittelbaren Mitglieder des DRV; 
- den Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände (Landesruderjugenden) oder 

deren Stellvertreter:innen; 
- den Vertreter:innen der Schüler- und Jugendruderverbände; 
- den Mitgliedern des Vorstandes der DRJ; 
- den Mitgliedern des Referat Schul- und Schülerrudern; 
- dem/der gewählten Sprecher/in des Juniorteams; 
- dem/der aus dem vorhergehenden BFD-Jahrgang gewählten Sprecher/in der 

Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der DRJ; 
- sowie dem/der Jugendsekretär/in mit beratender Stimme (mit Rede- aber ohne 

Stimmrecht). 
 

§ 5 Zusammentritt des Jugendrudertages 

(1) Der ordentliche Jugendrudertag tritt in der Regel alle zwei Jahre zusammen.  



 

 4 

(2) Der ordentliche Jugendrudertag tritt in der Regel alle zwei Jahre zusammen, in In begründeten 
Fällen z.B. in Zeiten „höherer Gewalt" kann er auch später zusammentreten. Für diesen Fall 
gilt der zuletzt beschlossene Haushaltsplan bis zum Beschluss eines neuen Haushaltsplans fort. 
Begründete Änderungen in diesem Haushaltsplan sind in Einvernehmen mit den Rechnungs-
prüfern möglich. Nach Wegfall der Verschiebungsgründe hat der Vorstand unter Einhaltung 
der Fristen zum ordentlichen Jugendrudertag innerhalb von sechs Monaten einen Jugendru-
dertag einzuberufen. 

(3) Über Termin und Ort entscheidet der Vorstand der DRJ. Findet in dem Jahr des 
Zusammentritts des Jugendrudertages ein ordentlicher Rudertag des DRV statt, so tritt der 
Jugendrudertag vor dem ordentlichen Rudertag des DRV zusammen. 

(4) Der Vorstand der DRJ lädt zum Jugendrudertag schriftlich mindestens acht Wochen vor dem 
Tagungstermin ein. Die Einladung enthält den Termin gem. § 8 Abs. (1) zur Einreichung von 
Anträgen zum Jugendrudertag. 

(5) Die Tagesordnung wird vom Vorstand vorbereitet und schriftlich vier Wochen vor dem 
Jugendrudertag einschließlich der vorliegenden Anträge bekanntgegeben.  

(6) Anträge, die nicht auf der mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnung stehen 
(Dringlichkeitsanträge), müssen schriftlich eingebracht werden. Näheres regelt § 8 Abs. (2).  

(7) Der Vorstand bestimmt den Versammlungsleiter und seine Vertretung. Dieser leitet den Ju-
gendrudertag nach der Geschäftsordnung des Jugendrudertages. 

(8) Auf Beschluss des Vorstandes der DRJ oder auf Verlangen von einem Drittel der stimmbe-
rechtigten ordentlichen Mitglieder des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis e) dieser Jugend-
ordnung ist ein außerordentlicher Jugendrudertag einzuberufen. Der Vorstand der DRJ 
muss innerhalb von drei Wochen eine Entscheidung fällen und ein Termin schriftlich be-
kanntgeben. 

(9) Die Ladungsfrist für einen außerordentlichen Jugendrudertag beträgt drei Wochen.  

(10) Die Bekanntmachung und Einberufung eines außerordentlichen Jugendrudertages sowie der 
Tagesordnung erfolgen schriftlich und entsprechend den Vorgaben zum ordentlichen Jugend-
rudertag. 

(11) Gegenstand der Beschlussfassung eines außerordentlichen Jugendrudertages sind nur die 
mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Weitere Anträge und Ergänzungen 
der Tagesordnung sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

(12) Im Übrigen gelten die Regelungen für den ordentlichen Jugendrudertag entsprechend, so-
weit diese nicht dem Sinn und Zweck eines außerordentlichen Jugendrudertages nach den 
vorstehenden Regelungen widersprechen. 

(13) Der Ablauf eines jeden Jugendrudertages wird durch die Geschäftsordnung geregelt. 

 

§ 6 Aufgaben des Jugendrudertages 

Die Aufgaben des Jugendrudertages sind u.a.  

1. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes der DRJ 
2. Entgegennahme der Jahresrechnung 
3. Entlastung des Vorstandes der DRJ 
4. Wahlen 
5. Verabschiedung des Haushaltsvorschlages 
6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
7. Festlegung von Richtlinien (Agenda) für die Tätigkeit des Vorstandes der DRJ 
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§ 7 Stimmen auf dem Jugendrudertag 

(1) Die ordentlichen Mitglieder des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis e) werden auf dem Ju-
gendrudertag durch ihren Vorstand nach § 26 BGB - entsprechend der im Vereinsregister ein-
getragenen Vertretungsberechtigung – durch einen/eine Vertreter:in ihrer Jugendabteilung, 
im Falle der Landesruderverbände durch den/die Landesjugendleiter:in oder einen/eine Stell-
vertreter:in, und im Falle der Schüler- und Jugendruderverbände durch einen/eine Vertre-
ter:in, als bevollmächtige Vertreter:in vertreten. Jeder Vertreter muss seine Vertretungs- und 
Stimmberechtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, die vom Vorstand des ent-
sendenden ordentlichen Mitglieds - entsprechend der im Vereinsregister eingetragenen Ver-
tretungsberechtigung - unterzeichnet sein muss. Die Vollmacht muss die Erklärung enthalten, 
dass die beauftragte Person bei der Ausübung ihrer Vertretung nicht gehindert ist, im Rah-
men ihres Auftrages selbständige Entscheidungen zu treffen. Die Textform ist hier für den 
Nachweis der Vertretungs- und Stimmberechtigung nicht ausreichend. Diese Regelungen gel-
ten für nicht in das Vereinsregister eingetragene ordentliche Mitglieder sinngemäß. 

(2) Die mittelbaren Mitglieder gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. f) werden auf dem Jugendrudertag durch 
einen/eine Vertreter/in vertreten, der seine/ihre Vertretungsberechtigung in geeigneter 
Weise schriftlich nachweisen muss. 

(3) Die Stimmbevollmächtigung und die Stimmübertragung erfolgt durch schriftliche Vollmacht 
auf den dafür vorgesehenen Formularen der DRJ. Die Formulare sind über das 
Jugendsekretariat des DRV erhältlich. 

(4) Jedes ordentliche und mittelbare Mitglied des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser 
Jugendordnung – mit Ausnahme der Landesruderverbände - hat eine Grundstimme. Bei der 
Entsendung eines Vertreters/einer Vertreterin im Alter von 26 Jahren oder jünger erhält das 
jeweilige ordentliche oder mittelbare Mitglied des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser 
Jugendordnung - mit Ausnahme der Landesruderverbände - zwei Stimmen. Dies gilt auch, 
wenn zwei Vertreter:innen entsendet werden von denen nur einer/eine im Alter von 26 
Jahren oder jünger ist. Jeder der beiden Vertreter:innen erhält dann eine Stimme. 

(5) Die Stimmübertragung von ordentlichen und mittelbaren Mitgliedern gemäß § 2 Abs (1) Ziff. 
a) bis f) dieser Jugendordnung – mit Ausnahme der Stimmen der Landesruderverbände - auf 
Vertreter:innen anderer ordentlicher und mittelbarer Mitglieder gemäß § 2 Abs (1) Ziff. a) bis 
f) dieser Jugendordnung – mit Ausnahme der Landesruderverbände - ist zulässig, jedoch kann 
von den ordentlichen und mittelbaren Mitgliedern nur die Grundstimme übertragen werden. 
Ein Vertreter/eine Vertreterin eines ordentlichen oder mittelbaren Mitglieds des DRV gemäß 
§ 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser Jugendordnung– mit Ausnahme der Landesruderverbände -, 
darf nicht mehr als vier Stimmen auf sich vereinen. 

(6) Jeder Landesruderverband (Landesruderjugend) hat zwei Stimmen.  Sie können ihre Stimmen 
nicht übertragen, zudem dürfen sie nicht mit der Vertretung einer Stimme beauftragt oder 
bevollmächtigt werden sie können zudem mit der Vertretung von bis zu zwei Stimmen – mit 
Ausnahme von Landesruderverbänden – beauftragt oder bevollmächtigt werden. 

(7) Der/die gewählte Vertreter:in der Landesjugendleiter gemäß § 16 Abs. (3) hat 2 Stimmen. 
Er/sie kann seine/ihre Stimmen nicht übertragen. Er/sie kann neben seinen/ihren 2 Stimmen 
als Beisitzer:in des Vorstandes der DRJ in seiner/ihrer Eigenschaft als Landesjugendleiter:in 
seines/ihres Landesruderverbandes keine weiteren Stimmen die Stimmen seines 
Landesruderverbandes vertreten. Die Stimmen seines/ihres Landesruderverbandes können 
in diesem Fall nur von den stellvertretenden Landesjugendleitern vertreten werden. 

(8) Die gewählten Mitglieder sowie die bestellten Beisitzer:innen des Vorstandes der DRJ haben 
je zwei Stimmen. Sie können ihre Stimmen nicht übertragen, zudem dürfen sie nicht mit der 
Vertretung einer Stimme beauftragt oder bevollmächtigt werden sie können zudem mit der 
Vertretung von bis zu zwei weiteren Stimmen beauftragt oder bevollmächtigt werden. 
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(9) Die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern haben jeweils 2 Stimmen. Sie können 
ihre Stimmen nicht übertragen, zudem dürfen sie nicht mit der Vertretung einer Stimme 
beauftragt oder bevollmächtigt werden sie können zudem mit der Vertretung von bis zu zwei 
weiteren Stimmen beauftragt oder bevollmächtigt werden. 

(10) Der/die Vertreter:in des Referat Schul- und Schülerrudern gemäß § 17 Abs. (2) hat 2 
Stimmen. Er/sie kann seine/ihre Stimmen nicht übertragen. Er/sie kann neben seinen/ihren 2 
Stimmen als Beisitzer:in des Vorstandes der DRJ in seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Referat keine weiteren zwei weitere Stimmen vertreten.  

(11) Der/die gewählte Sprecher/in des Juniorteams gemäß § 18 Abs. (3) und der/die gewählte 
Sprecher/in der Bundesfreiwilligendienstleistenden gemäß § 19 Abs. (3) haben je eine 
Stimme. Sie können ihre Stimmen nicht übertragen. 

 

§ 8 Anträge zum Jugendrudertag 

(1) Anträge zum Jugendrudertag können nur von den ordentlichen und mittelbaren Mitgliedern 
gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser Jugendordnung, dem Jugendrat und dem Vorstand der 
DRJ gestellt werden. Sie sind dem Jugendsekretariat des DRV bis sechs Wochen vor dem 
Termin des Jugendrudertages schriftlich mit Begründung zu übersenden und mit der 
Tagesordnung vier Wochen vor dem Zusammentritt des Jugendrudertages schriftlich zu 
veröffentlichen. 

(2) Dringlichkeitsanträge müssen schriftlich eingebracht werden und können nur behandelt 
werden, wenn der Jugendrudertag mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen die 
Dringlichkeit anerkennt. Die Änderung der Jugendordnung durch Dringlichkeitsanträge ist 
ausgeschlossen. 

 

§ 9 Beschlussfähigkeit, Abstimmung und Wahlen 

(1) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ sind unabhängig von der Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter:innen beschlussfähig, wenn zu ihrer Sitzung ord-
nungsgemäß eingeladen wurde, soweit diese Jugendordnung oder das Gesetz keine abwei-
chende Regelung vorsieht. 

(2) Die jeweiligen Ladungsfristen ergeben sich im Weiteren aus dieser Jugendordnung sowie 
den jeweiligen weiteren Ordnungen. 

(3) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ fassen ihre Beschlüsse mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen nicht berücksichtigt werden, soweit diese Jugendordnung keine anderen Regelun-
gen vorsieht.  

(4) Änderungen der Jugendordnung bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stim-
men.  

(5) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei allen Abstimmungen und Wahlen 
nicht berücksichtigt. 

(6) Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung.  

(7) Beschlüsse der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ können in Präsenz-, 
Hybrid- oder virtuellen Sitzungen sowie - mit Ausnahme des Jugendrudertages - im Umlauf-
verfahren gefasst werden. Näheres regeln die Geschäftsordnungen der jeweiligen Organe, 
Gremien, Funktionen und Einrichtungen. 
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(8) Mindestens 30 % der stimmberechtigten Mitglieder der Organe, Gremien, Funktionen und 
Einrichtungen der DRJ müssen sich durch Rücksendung des Abstimmungsscheins an dem 
Umlaufverfahren beteiligen, damit ein auf diese Weise gefasster Beschluss gültig ist. 

(9) Für die erforderliche Mehrheit bei der Entscheidung im Umlaufverfahren gelten die vorste-
henden allgemeinen Regelungen. 

(10) Wird der Beschlussfassung im Umlaufverfahren innerhalb der gesetzten Frist widersprochen, 
muss die Beschlussfassung in einer ordnungsgemäßen Sitzung erfolgen. 

(11) Stimmabgaben erfolgen offen per Handzeichen, schriftlich oder elektronisch. Das Nähere re-
gelt die jeweilige Geschäftsordnung. Die Sitzungsleitung entscheidet jeweils über die Abstim-
mungsart. Über einen Antrag auf geheime Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehr-
heit der gültig abgegebenen Stimmen.  

(12) Wahlen sind grundsätzlich elektronisch oder schriftlich und in beiden Fällen geheim vorzu-
nehmen. Wird jedoch nicht elektronisch gewählt und für ein Amt nur eine Person vorgeschla-
gen, so erfolgt die Wahl durch offene Abstimmung mit Handzeichen, sofern nicht eine 
schriftliche Abstimmung beantragt wird. Abwesende können gewählt werden, wenn sie vor-
her ihre Bereitschaft, das Amt anzunehmen, schriftlich erklärt haben. Die Mitglieder des Vor-
standes werden ausschließlich geheim und entweder elektronisch oder schriftlich gewählt. 

(13) Wählbar für eine Organfunktion sowie zu Mitgliedern in Gremien, Funktionen und Einrich-
tungen der DRJ ist jede natürliche Person.  

(14) Die Mitglieder der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen werden in Einzelabstim-
mung gewählt, soweit diese Jugendordnung die Bestellung per Wahl vorsieht und keine ab-
weichende Regelung vorsieht.  

(15) Für die Wahlen ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Wird bei Wahlen im 
ersten Wahlgang nicht die einfache Mehrheit erreicht, so ist der Wahlvorgang einmal zu wie-
derholen, in dem dann die relative Mehrheit entscheidet. Das Nähere regelt die Wahlord-
nung. 

(16) Alle Beschlüsse und Wahlen der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen werden 
schriftlich protokolliert und vom jeweiligen Versammlungsleiter und Protokollführer unter-
zeichnet. 

 

§ 10 Amtsdauer und Ausscheiden 

(1) Die Amtsdauer der Organmitglieder sowie der Mitglieder in Gremien, Funktionen und 
Einrichtungen der DRJ beträgt grundsätzlich zwei Jahre, sofern diese Jugendordnung an 
anderer Stelle keine abweichende Regelung trifft, und beginnt mit der Annahme der Wahl. 
Sie bleiben aber auch über die Wahlperiode hinaus bis zu einer Neuwahl oder Neuberufung 
im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied des vom Jugendrudertag gewählten Vorstands der DRJ während der 
Amtsperiode aus oder erfolgt keine vollständige Bestellung durch den Jugendrudertag, so 
kann der Vorstand eine kommissarische Berufung bis zum nächsten Jugendrudertag 
vornehmen. Scheidet der/die Vorsitzende der DRJ aus, wählt der Vorstand eine(n) der 
gewählten stellvertretenden Vorsitzenden – wenn zum Zeitpunkt der Wahl kein(e) der 
stellvertretenden Vorsitzenden das 18. Lebensjahr vollendet hat- aus dem Kreise der 
Beisitzer als kommissarische Vertretung. Scheidet ein/e stellvertretende/r Vorsitzende/r aus, 
wählt der Vorstand eine geeignete Person aus dem Personenkreis seiner Beisitzer. Fällt die 
Zahl der vom Jugendrudertag gewählten Vorstandsmitglieder unter die Hälfte, so muss eine 
Nachwahl auf einem außerordentlichen Jugendrudertag stattfinden. 
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(3) Bei vorzeitigem Ausscheiden von einem der fünf Beisitzer:innen bestimmt der vom 
Jugendrudertag gewählte Vorstand der DRJ die Nachfolge.  

(4) Im Falle einer Nachwahl durch einen Jugendrudertag oder ein Organ, Gremium, Funktion und 
Einrichtungen der DRJ treten die nachgewählten Organmitglieder in die ursprüngliche 
Amtsperiode des zu ersetzenden Organmitglieds ein. Die Amtszeit beginnt damit nicht neu.  

(5) Im Falle von Organisationsänderungen, die im Rahmen einer Satzungsänderung des DRV 
oder der Jugendordnung der DRJ vorgenommen werden, ist der Jugendrudertag ermächtigt, 
eine von dieser Jugendordnung zeitlich abweichende Art und Weise der Bestellung der 
betreffenden Organmitglieder vorzunehmen und auch Organmitglieder vorzeitig 
abzuberufen. 

 

§ 11 Jugendrat 

(1) Der Jugendrat hat in den Jahren, in denen kein Jugendrudertag stattfindet, die Aufgaben 

- die Jahresrechnung des Vorstandes der DRJ 
- den Jahresvoranschlag für den Haushalt der DRJ 
- die Jahresberichte des Vorstandes der DRJ  

entgegenzunehmen, sowie in Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, Beschlüsse zu 
fassen.  

Für Beschlüsse ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder des 
Jugendrates erforderlich. Es müssen mehr als 50% der Landesjugendleitungen vertreten sein. 

Ferner berät der Jugendrat den Vorstand der DRJ in aktuellen Fragen, unterstützt den 
Vorstand der DRJ bei der Durchführung der Beschlüsse des Jugendrudertages und gibt unter 
Berücksichtigung der Beschlüsse des Jugendrudertages Anregungen für die Arbeit des 
Vorstandes der DRJ. 

(2) Dem Jugendrat gehören an  

- die Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände oder im Verhinderungsfall 
deren gewählte Stellvertreter:innen 

- die Vorstandsmitglieder der DRJ 
- der/die Jugendsekretär/in 

(3) Jedes Mitglied des Jugendrates hat eine Stimme. Der/Die Jugendsekretär/in nimmt mit 
beratender Stimme (mit Rede- aber ohne Stimmrecht) teil. 

(4) Der Jugendrat tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Termin und Ort beschließt der 
Vorstand der DRJ. Die Einladung unter Angabe der Tagesordnung erfolgt schriftlich 
spätestens drei Wochen vorher über das Jugendsekretariat der DRJ.  

Eine Verkürzung der Einladungsfrist ist bei Zustimmung aller Mitglieder des Jugendrates bei 
besonderen Belangen möglich. 

(5) Auf Antrag von mindestens acht Mitgliedern des Jugendrates ist dieser einzuberufen. 

 

§ 12 Vorstand der DRJ 

(1) Der Vorstand der DRJ besteht aus  

- dem/der Vorsitzenden 
- zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

 die jeweils vom Jugendrudertag gewählt werden und 
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- bis zu sieben Beisitzern/Beisitzerinnen, von denen bis zu fünf jeweils vom neu 
gewählten Vorstand der DRJ bestellt werden. 

 Zwei Beisitzer:innen sind gemäß Abs. (6) und (7) die gewählte Vertretung der 
Landesjugendleitungen und die gewählte Vertretung des Referats Schul- und 
Schülerrudern. 

(2) Der Vorsitzende/die Vorsitzende der DRJ muss zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Zwei Mitglieder des Vorstandes sollen zum Zeitpunkt der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; zwei Mitglieder des Vorstandes sollen zum Zeitpunkt der Wahl 
jünger als 27 Jahre sein.  

(3) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Vorstandssitzungen des Vorstandes der DRJ mit 
Rede- und Stimmrecht teil. Bei Nachwahlen zu Vorstandspositionen ohne Stimmrecht. 

(4) Der Vorstand der DRJ koordiniert und bearbeitet die Aufgaben der DRJ gemäß der Agenda 
der DRJ und im Rahmen der Satzung des DRV, dieser Jugendordnung, der Beschlüsse des 
Jugendrudertages und Jugendrates. 

(5) Der/Die Vorsitzende der DRJ ist Mitglied des Präsidiums des DRV.  

(6) Die Vertretung der Landesjugendleitungen wird auf einer Sitzung der Landesjugendleiter 
aus deren Mitte gewählt.  

(7) Der/Die Vertreter/in des Schul- und Schülerruderns wird auf der Sitzung des Referates 
Schul- und Schülerrudern der DRJ aus deren Mitte gewählt.  

(8) Der Vorstand der DRJ gibt sich eine Geschäftsordnung, die sich an den vom Jugendrudertag 
beschlossenen Richtlinien (Agenda) für die Tätigkeit des Vorstandes orientiert. Der 
Vorstand kann - projektbezogen zu einzelnen Handlungsfeldern der DRJ - Arbeitsgruppen 
einrichten, die von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied des Vorstandes oder einem 
Mitarbeiter der DRJ geleitet werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden von deren 
jeweiligen Leiter aus dem Kreis der Mitglieder des DRV, der Mitarbeiter des DRV oder 
externer Dritter frei bestimmt. Auf Einladung des Vorstandes können Gäste zur Beratung an 
den Sitzungen aller Organe, Gremien und Einrichtungen der DRJ teilnehmen. Sie haben ein 
Rede- aber kein Stimmrecht. 

(9) Die Einladung zu einer Vorstandssitzung soll den Vorstandsmitgliedern schriftlich 
mindestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Eine Verkürzung der Einladungsfrist ist bei 
Zustimmung aller Mitglieder des Vorstandes bei besonderen Belangen möglich. 

 

§ 13 Vertretung der DRJ im Innen- und Außenverhältnis 

(1)    Der vom Jugendrudertag gewählte Vorstand vertritt die politischen Zielsetzungen der DRJ 
nach innen und außen. 

(2)    Der Vorsitzende der DRJ vertritt die DRJ im Präsidium des DRV. 

(3)    Der Vorstand des DRV vertritt die DRJ im Innen- und Außenverhältnis als gesetzlicher 
Vertreter im Rechtsverkehr. Der Vorstand der DRJ ist nicht berechtigt, die DRJ 
rechtsgeschäftlich im Innen- und Außenverhältnis zu vertreten. Der Vorstand des DRV kann 
Vollmacht für einzelne Rechtsgeschäfte erteilen. 

(4)   Im Weiteren gelten die Regelungen der Satzung des DRV, insbesondere: § 30 „Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Präsidiums“, § 32 „Vorstand“, § 33 „Aufgaben des Vorstandes“ § 
34 „Vertretung des DRV gegenüber dem Vorstand“ und § 35 „Vertretung des DRV im 
Außenverhältnis“. 
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§ 14 Hybride oder virtuelle Sitzungsform 

(1)  Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, können 
Jugendrudertage sowie Sitzungen (Vorstand, Jugendrat) auch als Hybrid- oder virtuelle 
Versammlungen im Wege jeder Art von Telekommunikation und audiovisueller 
Datenübertragung abgehalten werden. Die Entscheidung über das Verfahren trifft der 
Vorstand der DRJ. 

(2) Ohne einen entsprechenden Beschluss des Vorstandes haben die Mitglieder keinen Anspruch 
darauf, virtuell an einer Präsenzversammlung teilzunehmen. 

(3) Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an dem virtuellen bzw. an dem 
hybriden Jugendrudertag oder einer Sitzung teilnehmen, wird durch geeignete technische 
Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, virtuell teilzunehmen und das Stimmrecht auf 
elektronischem Wege auszuüben. Die Einzelheiten zur Registrierung und Gewährleistung der 
Zugangsberechtigung und Ausübung des Stimmrechts können in der Geschäftsordnung 
geregelt werden. Die Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die Auswahl der zu 
verwendende Software bzw. Programme) legt der Vorstand per Beschluss fest. 

(4) Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei der 
Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen 
nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die 
Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich der DRJ zuzurechnen. 

(5) Im Übrigen gelten für virtuelle bzw. hybride Jugendrudertage und Sitzungen die Vorschriften 
über die Jugendrudertage und Sitzungen sinngemäß. 

 

§ 15 Jugendsekretär/in 

(1) Der/Die Jugendsekretär/in der DRJ leitet das Jugendsekretariat. Er/Sie leitet und erledigt die 
laufenden Geschäfte der DRJ und unterstützt den Vorstand bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. Weiteres kann sich aus der Satzung und den Ordnungen des DRV ergeben. 

(2) Der/Die Jugendsekretär/in arbeitet inhaltlich gemäß den Zielen der Agenda, über die der 
Jugendrudertag bestimmt.  

(3) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Vorstandssitzungen des Vorstandes der DRJ mit 
Rede- und Stimmrecht teil. Bei Nachwahlen zu Vorstandspositionen ohne Stimmrecht. 

(4) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Jugendrudertagen mit beratender Stimme (mit 
Rede- aber ohne Stimmrecht) teil.  

(5) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Sitzungen des Jugendrates mit beratender Stimme 
(mit Rede- aber ohne Stimmrecht) teil.  

(6) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Beratungen nicht teil und ist nicht stimmberechtigt, 
wenn die Beschlussfassung ein Rechtsgeschäft zwischen dem DRV/der DRJ und ihm/ihr oder 
die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen dem DRV/der DRJ und ihm/ihr 
betrifft. Dies gilt auch, falls Angehörige von diesen Rechtsgeschäften oder Rechtstreiten 
betroffen sind. 

 

§ 16 Landesruderjugenden 

(1) Die Landesruderjugenden (LRJ) sind die Jugendorganisationen der Landesruderverbände 
(LRV). Näheres ergibt sich aus den Satzungen und Ordnungen der Landesruderjugenden und 
der Landesruderverbände.  
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(2) Die Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände oder deren gewählte 
Stellvertreter:innen vertreten ihre jeweilige Landesruderjugend auf dem Jugendrudertag und 
im Jugendrat. 

(3) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Landesjugendleiter:innen eine/n Vertreter/in, der/die die 
Interessen der Landesruderjugenden im Vorstand der DRJ vertritt. 

§ 17 Referat Schul- und Schülerrudern 

(1) Für den Aufgabenbereich des Schul- und Schülerruderns setzt die DRJ das Referat Schul- und 
Schülerrudern ein. Es setzt sich aus den Vertretern aus Vorstandsmitgliedern für Schul- und 
Schülerrudern der Landesruderverbände oder deren Stellvertreter*innen zusammen. Das 
Referat berät den Vorstand der DRJ in Fragen des Schul- und Schülerruderns. 

(2) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern eine/n 
Vertreter/in, der/die die Interessen des Referat Schul- und Schülerrudern als Beisitzer im 
Vorstand der DRJ und im Jugendrat der DRJ vertritt und jeweils rede- und stimmberechtigt 
ist.   

(3) Die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern nehmen am Jugendrudertag mit Rede-
und Stimmrecht teil. 

 

§ 18 Juniorteam 

(1) Interessierte im Alter von 16 bis 27 Jahre können sich im Juniorteam der DRJ engagieren.  

(2) Eine Bewerbung zum Engagement erfolgt an die DRJ. Die Bestellung der Mitglieder des 
Juniorteams erfolgt durch die DRJ. 

(3) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Mitglieder des Juniorteams eine/n Sprecher/in, der/die die 
Interessen des Juniorteams gegenüber dem Vorstand der DRJ und auf dem Jugendrudertag 
vertritt, auf dem er/sie rede- und stimmberechtigt ist. 

(4) Die Amtszeit des/der Sprechers/Sprecherin beträgt ein Jahr und beginnt mit der Wahl und 
endet mit einer Neuwahl.  

 

§ 19 Bundesfreiwilligendienstleistende in Trägerschaft der DRJ 

(1) Die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der DRJ wählen in ihrem jeweiligen 
BFD-Jahrgang bis zu zwei Sprecher:innen. Diese vertreten die Interessen der 
Bundesfreiwilligendienstleistenden gegenüber der DRJ und der Deutschen Sportjugend (dsj). 

(2) Die Amtszeit der Sprecher:innen beträgt ein Jahr und beginnt mit der Wahl und endet mit 
einer Neuwahl. 

(3) Auf dem Jugendrudertag ist ein/e Sprecher/in – den die unter Abs. (1) genannten in 
geeigneter Weise selbst bestimmen - des dem Zeitpunkt des Jugendrudertag 
vorhergehenden BFD-Jahrgang der Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der 
DRJ rede- und stimmberechtigt.  

 



26. Jugendrudertag 2024

Antrag der 
Deutschen Ruderjugend:

„Neufassung der Jugendordnung“



26. Jugendrudertag 2024

Kompatibilität
DRV Satzung

Ziele und wesentliche Änderungen in der Jugendordnung:

Stärkung
Jugendrudertag

Anpassung
Arbeitsmodell
DRJ-Vorstand



26. Jugendrudertag 2024

Kompatibilität
DRV Satzung

1) Anpassung Struktur der Jugendordnung (z. B. hinzugefügte Präambel)

2) Konsistente Definitionen zur Sicherstellung ordnungsgemäßer
Organbestellung (z. B. Wahlprozedere)

3) Auflösung von Konflikten hinsichtlich DRV Strukturreform

4)“State-of-the-Art”-Anpassungen (z. B. Vermeidung von Bestätigungen)



26. Jugendrudertag 2024

Stärkung
Jugendrudertag

Stimmverteilungen

Alt Neu

Max. 5 Stimmen pro Person Max. 4 Stimmen pro Person
Ausgenommen 
- DRJ-Vorstand
- Landesjugendleitungen
- Mitglieder Referat Schul- und Schülerrudern

Stimmenanzahl der Mitglieder in DRJ-Gremien:
- DRJ-Vorstand 
→ 1
- Landesjugendleitungen
→ 1
- Referat Schul- und Schülerrudern
→ 0

Stimmenanzahl der Mitglieder in DRJ-Gremien:
- DRJ-Vorstand 
→ 2
- Landesjugendleitungen
→ 2
- Referat Schul- und Schülerrudern
→ 2

Ordentliche und mittelbare Mitglieder haben 
1 Stimme 

Ordentliche und mittelbare Mitglieder können 
2 Stimmen wahrnehmen, wenn U27 Person 
zum Jugendrudertag kommt 

Sprecher/in BFD und Sprecher/in Juniorteam
bekommen 1 Stimme



26. Jugendrudertag 2024

Stärkung
Jugendrudertag

Ziele

- Höhere Teilnehmerzahl auf dem Jugendrudertag

- Teilnahme junger Vereinsvertreter:innen

- Vermeidung von Interessenskonflikten

- Stärkung Referat Schul- und Schülerrudern

- Stärkung und Einbindung BFD und Juniorteam



26. Jugendrudertag 2024

Anpassung
Arbeitsmodell
DRJ-Vorstand

Vorstandsstruktur

Vorsitzende/r Stellv. 
Vorsitzende/r

Stellv. 
Vorsitzende/r

Bis zu 5 Beisitzer:innen
Beisitzer/in

LJL
Beisitzer/in
Referat SuS

Wahl auf dem Jugendrudertag Benennung durch gewählten Vorsitzenden
und Stellvertretungen

Gremienwahl

Projektbezogene Arbeit 
in Handlungsfeldern



Einnahmen Plan 2025 Plan 2024 Ist 2023 Plan 2023 Ist 2022 Plan 2022

DRV Sockelbeitrag 75.000,00 €         55.000,00 €             60.500,00 €        55.000,00 €          49.500,00 €       55.000,00 €         

Zuschuss DSJ Personalkosten 70.000,00 €         64.000,00 €             70.073,00 €        51.000,00 €          146.537,00 €     130.000,00 €       

Zuschuss DSJ über KJP 35.500,00 €         38.000,00 €             37.883,00 €        34.000,00 €          49.459,00 €       34.000,00 €         

Zuschuss Junges Engagement 3.000,00 €           10.000,00 €             4.952,00 €          -  €                      32.537,00 €       21.500,00 €         

Teilnehmerbeiträge 37.500,00 €         19.000,00 €             26.450,00 €        30.000,00 €          23.239,70 €       32.000,00 €         

Bundeswettbewerb 70.000,00 €         70.000,00 €             68.420,00 €        115.000,00 €        60.690,00 €       115.000,00 €       

DFJW - dt.-fr. Austausch 4.000,00 €           64.000,00 €             194.067,19 €      200.000,00 €        21.949,00 €       20.000,00 €         

Ruderabzeichen 1.000,00 €           1.000,00 €                898,41 €             1.000,00 €            1.002,11 €         1.500,00 €           

Sonstige Einnahmen 20.000,00 €         19.000,00 €             29.467,77 €        10.000,00 €          112.976,15 €     10.000,00 €         

Bundesfreiwilligendienst 196.000,00 €       175.000,00 €           165.503,10 €      175.000,00 €        176.320,00 €     170.000,00 €       

Erstattung aus Versicherungsschäden -  €                     -  €                         1.290,43 €          -  €                      -  €                   -  €                     

Spenden -  €                     -  €                         16.983,00 €        -  €                      21.541,90 €       -  €                     

Rücklagenauflösung -  €                     28.200,00 €             10.871,62 €        51.000,00 €          54.000,00 €       48.000,00 €         

Zinsen -  €                     -  €                         21,15 €                -  €                      -  €                   -  €                     

(Olympisches) Jugendlager -  €                     34.800,00 €             -  €                    -  €                      2.400,00 €         13.500,00 €         

Gesamteinnahmen: 512.000,00 €       578.000,00 €           687.380,67 €      722.000,00 €        752.151,86 €     650.500,00 €       



Ausgaben Plan 2025 Plan 2024 Ist 2023 Plan 2023 Ist 2022 Plan 2022

Vorstand/Jugendsekretariat 150.000,00 €       138.500,00 €           146.317,60 €      140.000,00 €        237.240,72 €     200.000,00 €       

Arbeitstagungen 15.000,00 €         21.500,00 €             22.771,54 €        15.000,00 €          20.948,21 €       20.000,00 €         

JuM-Lehrgänge 40.000,00 €         33.000,00 €             21.680,98 €        30.000,00 €          30.118,15 €       30.000,00 €         

Juleica 6.000,00 €           6.000,00 €                6.602,85 €          5.000,00 €            3.898,30 €         5.000,00 €           

Juniorteam 6.500,00 €           6.000,00 €                5.632,29 €          5.000,00 €            1.374,82 €         5.000,00 €           

Wanderfahrten (Coastal/Schweden) 25.000,00 €         3.500,00 €                26.382,32 €        20.000,00 €          35.227,88 €       20.000,00 €         

Bundeswettbewerb 55.000,00 €         55.000,00 €             55.592,64 €        105.000,00 €        64.310,90 €       110.000,00 €       

DFJW - dt.-fr. Austausch 4.000,00 €           20.000,00 €             190.294,47 €      195.000,00 €        19.943,98 €       20.000,00 €         

Ruderabzeichen 500,00 €              1.000,00 €                261,80 €             500,00 €                565,84 €            1.000,00 €           

JTFO 3.500,00 €           3.500,00 €                3.063,20 €          3.500,00 €            2.636,01 €         3.500,00 €           

Schüler/innen-Achter-Cup 5.000,00 €           10.000,00 €             11.422,22 €        14.000,00 €          13.696,53 €       14.000,00 €         

Schulrudern 10.000,00 €         11.000,00 €             8.057,07 €          10.000,00 €          5.865,18 €         5.000,00 €           

Bundesfreiwilligendienst 176.000,00 €       155.000,00 €           160.782,98 €      155.000,00 €        180.773,36 €     155.000,00 €       

Internationale Jugendarbeit 200,00 €              300,00 €                   131,36 €             5.000,00 €            1.242,89 €         10.000,00 €         

Agenda 2028 10.000,00 €         4.500,00 €                2.632,79 €          4.000,00 €            95.422,71 €       4.000,00 €           

Präventionsarbeit 500,00 €              1.000,00 €                1.991,91 €          4.000,00 €            803,64 €            4.000,00 €           

Marketing 2.800,00 €           6.000,00 €                5.054,97 €          4.000,00 €            3.214,82 €         4.000,00 €           

Sonstige Aufwendungen 2.000,00 €           2.200,00 €                2.030,90 €          2.000,00 €            5.232,81 €         5.000,00 €           

(Olympisches) Jugendlager -  €                     100.000,00 €           3.210,59 €          5.000,00 €            15.482,38 €       35.000,00 €         

Umsatzsteuern 2.500,00 €           -  €                         13.466,19 €        

Rücklagenbildung -  €                     - -  €                    -  €                      14.152,73 €       -  €                     

Gesamtausgaben 512.000,00 €       578.000,00 €           687.380,67 €      722.000,00 €        752.151,86 €     650.500,00 €       
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Jugendordnung des Deutschen Ruderverbandes 
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§ 10 Amtsdauer und Ausscheiden 
§ 11 Jugendrat 
§ 12 Vorstand der DRJ 
§ 13 Vertretung der DRJ im Innen- und Außenverhältnis 
§ 14 Hybride oder virtuelle Sitzungsform 
§ 15 Jugendsekretär/in 
§ 16 Landesruderjugenden 
§ 17 Referat Schul- und Schülerrudern 
§ 18 Juniorteam 
§ 19 Bundesfreiwilligendienstleistende in Trägerschaft der DRJ 
    
 
Vorbemerkungen 

(1) Soweit in dieser Ordnung eine vermeintlich geschlechtsspezifische Bezeichnung eines Amtes, 
einer Berufsbezeichnung, von Aufgaben oder Funktionen im Haupt- oder Ehrenamt oder ei-
ner Organ- oder Gremienfunktion gebraucht wird, sind alle Geschlechter in gleicher Weise 
gemeint. 

(2) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen des Verbandes sollen zu mindestens 30 
Prozent mit weiblichen und zu mindestens 30 Prozent mit männlichen Personen besetzt wer-
den. 

(3) Wird in dieser Ordnung die Schriftform verlangt, genügt zur Einhaltung die Übersendung ei-
ner E-Mail. 

(4) Durch die Bekanntgabe einer E-Mail-Adresse erklärt sich das Mitglied des DRV gegenüber der 
DRJ einverstanden, die Einberufung zu den Jugendrudertagen der DRJ an diese Adresse zu 
erhalten. 

(5) Die Einberufung zu Jugendrudertagen oder Sitzungen gilt als form- und fristgerecht erfolgt 
und dem Mitglied als zugegangen, wenn diese drei Werktage vor Ende der Bekanntgabefrist 
an die zuletzt vom Mitglied der DRJ bekanntgegebene postalische oder E-Mail- Adresse ver-
sandt wurde.  

(6) Veröffentlichungen und Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des DRV unter 
www.rudern.de (Veröffentlichungsmedium). 
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§ 1 Name, Grundsätze 

(1) Die Deutsche Ruderjugend (DRJ) ist die Jugendorganisation des DRV.  

(2) Sie ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII). Sie nimmt im Rahmen ihrer Jugendordnung insbesondere Aufgaben der Kinder- 
und Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII und des Kinder- und Jugendplanes des Bundes wahr.  

(3) Die DRJ führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr durch den Haushalt 
des DRV zugewiesenen Mittel im Rahmen der Grundsätze der Satzung des DRV unter Berück-
sichtigung der Gemeinnützigkeit des DRV.  

(4) Die Aufsicht über das Kassenwesen der DRJ führt der Vorstand des DRV. Die Rechnungsprü-
fung der DRJ wird gemäß § 50 der Satzung des DRV für jedes Geschäftsjahr durchgeführt. 

(5) Die DRJ erkennt die Satzung, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen des DRV als verbind-
lich an.  

(6) Die Amtsdauer der Organe der DRJ kann von der Amtsdauer der Organe des DRV abweichen.  

(7) Mittelbare Mitglieder des DRV können, wie die ordentlichen Mitglieder des DRV, an den Akti-
vitäten der DRJ teilnehmen.  

(8) Die Jugendordnung wird vom Jugendrudertag der DRJ beschlossen und bedarf der Bestäti-
gung des Rudertages. Sie darf der Satzung des DRV nicht widersprechen. 

(9) Die Deutsche Ruderjugend bekennt sich zu einem humanistisch geprägten Menschenbild, 
den Prinzipien des Gender Mainstreamings und zur freiheitlich demokratischen Grundord-
nung. Sie ist parteipolitisch neutral und tritt für die Menschenrechte sowie die religiöse und 
weltanschauliche Toleranz ein. Sie tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen, jeder Form von Diskriminierung oder Gewalt – unabhängig davon, ob sie kör-
perlicher, seelischer oder sexueller Art ist – entschieden entgegen. Sie sieht sich insbeson-
dere dem Schutz von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechtsidentitäten verpflichtet, för-
dert deren Persönlichkeitsentwicklung durch Bewegung und Sport und trägt zu Rahmenbe-
dingungen bei, die ein gewaltfreies Aufwachsen ermöglichen. 

 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die DRJ vertritt die organisierten Kinder- und Jugendmitglieder der ordentlichen und 
mittelbaren Mitglieder des DRV sowie deren Leiter:innen der Kinder- und Jugendabteilungen 
von:   

a) Rudervereinen;  
b) rechtlich selbständigen Ruderabteilungen von Mehrspartenvereinen;  
c) Mehrspartenvereinen mit rechtlich unselbständigen Ruderabteilungen;  
d) Landesruderverbänden und Schüler- und Jugendruderverbänden;  
e) Regattavereinen/-verbänden; 
f) Schülerrudervereinen und Schülerruderriegen. 

 

(2) Die Tätigkeiten der DRJ dienen der Jugendhilfe. Ihre Aufgaben umfassen insbesondere 

- die Förderung des Kinder- und Jugendsports und hier besonders des Ruderns, z.B. durch 
die Entwicklung von jugendgemäßen Ausbildungs- u. Wettkampfformen sowie deren 
Bestimmungen, Leistungs- und Fahrtensport, Festlegung der Bestimmungen für das 
Jungen- und Mädchenrudern, Förderung des Rudersports an Schulen. 
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- die Förderung der allgemeinen Jugendarbeit, z.B. Spiel- und Freizeitgestaltung, 
Entwicklung des Bewusstseins für eine gesunde Lebensweise und des Schutzes der 
Umwelt. 

- die Förderung von sozialer Kompetenz, z.B. durch die Verbreitung des 
Fairnessgedankens, der Entwicklung von Verantwortungs- und Gestaltungswillen, der 
Entwicklung der Bereitschaft zu sozialem, ehrenamtlichem Engagement und der 
Schulung des demokratischen Handelns. 

- die Durchführung von Lehrgängen zur Aus- und Weiterbildung. 

- die Durchführung von nationalen und internationalen Jugendbegegnungen zur Förderung 
des Europagedankens und der Völkerverständigung. 

- die Entwicklung jugendpolitischer Aktivitäten innerhalb des DRV und gegenüber Dritten. 

- die Zusammenarbeit mit Verbänden gleicher oder ähnlicher Zielsetzung sowie Trägern 
der freien Kinder- und Jugendhilfe und die Mitarbeit in der Deutschen Sportjugend. 

- die Durchführung von Werbemaßnahmen zugunsten des Kinder- und Jugendruderns. 

 

§ 3 Organe 

Die Organe der DRJ sind 

- der Jugendrudertag (JRT) 
- der Jugendrat (JR) 
- der Vorstand der DRJ 

 

§ 4 Zusammensetzung des Jugendrudertages 

Der Jugendrudertag ist das oberste Organ der DRJ. Er setzt sich aus folgenden Teilnehmenden 
zusammen: 

- den Vertreter:innen der Jugendabteilungen der ordentlichen Mitglieder des DRV; 
- den Vertreter:innen der mittelbaren Mitglieder des DRV; 
- den Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände (Landesruderjugenden) oder 

deren Stellvertreter:innen; 
- den Vertreter:innen der Schüler- und Jugendruderverbände; 
- den Mitgliedern des Vorstandes der DRJ; 
- den Mitgliedern des Referat Schul- und Schülerrudern; 
- dem/der gewählten Sprecher/in des Juniorteams; 
- dem/der aus dem vorhergehenden BFD-Jahrgang gewählten Sprecher/in der 

Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der DRJ; 
- sowie dem/der Jugendsekretär/in mit beratender Stimme (mit Rede- aber ohne 

Stimmrecht). 
 

§ 5 Zusammentritt des Jugendrudertages 

(1) Der ordentliche Jugendrudertag tritt in der Regel alle zwei Jahre zusammen.  

(2) In begründeten Fällen z.B. in Zeiten „höherer Gewalt" kann er auch später zusammentreten. 
Für diesen Fall gilt der zuletzt beschlossene Haushaltsplan bis zum Beschluss eines neuen Haus-
haltsplans fort. Begründete Änderungen in diesem Haushaltsplan sind in Einvernehmen mit 
den Rechnungsprüfern möglich. Nach Wegfall der Verschiebungsgründe hat der Vorstand un-
ter Einhaltung der Fristen zum ordentlichen Jugendrudertag innerhalb von sechs Monaten ei-
nen Jugendrudertag einzuberufen. 
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(3) Über Termin und Ort entscheidet der Vorstand der DRJ. Findet in dem Jahr des 
Zusammentritts des Jugendrudertages ein ordentlicher Rudertag des DRV statt, so tritt der 
Jugendrudertag vor dem ordentlichen Rudertag des DRV zusammen. 

(4) Der Vorstand der DRJ lädt zum Jugendrudertag schriftlich mindestens acht Wochen vor dem 
Tagungstermin ein. Die Einladung enthält den Termin gem. § 8 Abs. (1) zur Einreichung von 
Anträgen zum Jugendrudertag. 

(5) Die Tagesordnung wird vom Vorstand vorbereitet und schriftlich vier Wochen vor dem 
Jugendrudertag einschließlich der vorliegenden Anträge bekanntgegeben.  

(6) Anträge, die nicht auf der mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnung stehen 
(Dringlichkeitsanträge), müssen schriftlich eingebracht werden. Näheres regelt § 8 Abs. (2).  

(7) Der Vorstand bestimmt den Versammlungsleiter und seine Vertretung. Dieser leitet den Ju-
gendrudertag nach der Geschäftsordnung des Jugendrudertages. 

(8) Auf Beschluss des Vorstandes der DRJ oder auf Verlangen von einem Drittel der stimmbe-
rechtigten ordentlichen Mitglieder des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis e) dieser Jugend-
ordnung ist ein außerordentlicher Jugendrudertag einzuberufen. Der Vorstand der DRJ 
muss innerhalb von drei Wochen eine Entscheidung fällen und ein Termin schriftlich be-
kanntgeben. 

(9) Die Ladungsfrist für einen außerordentlichen Jugendrudertag beträgt drei Wochen.  

(10) Die Bekanntmachung und Einberufung eines außerordentlichen Jugendrudertages sowie der 
Tagesordnung erfolgen schriftlich und entsprechend den Vorgaben zum ordentlichen Jugend-
rudertag. 

(11) Gegenstand der Beschlussfassung eines außerordentlichen Jugendrudertages sind nur die 
mit der Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Weitere Anträge und Ergänzungen 
der Tagesordnung sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

(12) Im Übrigen gelten die Regelungen für den ordentlichen Jugendrudertag entsprechend, so-
weit diese nicht dem Sinn und Zweck eines außerordentlichen Jugendrudertages nach den 
vorstehenden Regelungen widersprechen. 

(13) Der Ablauf eines jeden Jugendrudertages wird durch die Geschäftsordnung geregelt. 

 

§ 6 Aufgaben des Jugendrudertages 

Die Aufgaben des Jugendrudertages sind u.a.  

1. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes der DRJ 
2. Entgegennahme der Jahresrechnung 
3. Entlastung des Vorstandes der DRJ 
4. Wahlen 
5. Verabschiedung des Haushaltsvorschlages 
6. Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
7. Festlegung von Richtlinien (Agenda) für die Tätigkeit des Vorstandes der DRJ 

 

§ 7 Stimmen auf dem Jugendrudertag 

(1) Die ordentlichen Mitglieder des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis e) werden auf dem Ju-
gendrudertag durch ihren Vorstand nach § 26 BGB - entsprechend der im Vereinsregister ein-
getragenen Vertretungsberechtigung – durch einen/eine Vertreter:in ihrer Jugendabteilung, 
im Falle der Landesruderverbände durch den/die Landesjugendleiter:in oder einen/eine Stell-
vertreter:in, und im Falle der Schüler- und Jugendruderverbände durch einen/eine 
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Vertreter:in, als bevollmächtige Vertreter:in vertreten. Jeder/jede Vertreter:in muss 
seine/ihre Vertretungs- und Stimmberechtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachwei-
sen, die vom Vorstand des entsendenden ordentlichen Mitglieds - entsprechend der im Ver-
einsregister eingetragenen Vertretungsberechtigung - unterzeichnet sein muss. Die Voll-
macht muss die Erklärung enthalten, dass die beauftragte Person bei der Ausübung ihrer Ver-
tretung nicht gehindert ist, im Rahmen ihres Auftrages selbständige Entscheidungen zu tref-
fen. Die Textform ist hier für den Nachweis der Vertretungs- und Stimmberechtigung nicht 
ausreichend. Diese Regelungen gelten für nicht in das Vereinsregister eingetragene ordentli-
che Mitglieder sinngemäß. 

(2) Die mittelbaren Mitglieder gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. f) werden auf dem Jugendrudertag durch 
einen/eine Vertreter:in vertreten, der seine/ihre Vertretungsberechtigung in geeigneter 
Weise schriftlich nachweisen muss. 

(3) Die Stimmbevollmächtigung und die Stimmübertragung erfolgt durch schriftliche Vollmacht 
auf den dafür vorgesehenen Formularen der DRJ. Die Formulare sind über das 
Jugendsekretariat des DRV erhältlich. 

(4) Jedes ordentliche und mittelbare Mitglied des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser 
Jugendordnung – mit Ausnahme der Landesruderverbände - hat eine Grundstimme. Bei der 
Entsendung eines Vertreters/einer Vertreterin im Alter von 26 Jahren oder jünger erhält das 
jeweilige ordentliche oder mittelbare Mitglied des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser 
Jugendordnung - mit Ausnahme der Landesruderverbände - zwei Stimmen. Dies gilt auch, 
wenn zwei Vertreter:innen entsendet werden von denen nur einer/eine im Alter von 26 
Jahren oder jünger ist. Jeder der beiden Vertreter:innen erhält dann eine Stimme. 

(5) Die Stimmübertragung von ordentlichen und mittelbaren Mitgliedern gemäß § 2 Abs (1) Ziff. 
a) bis f) dieser Jugendordnung – mit Ausnahme der Stimmen der Landesruderverbände - auf 
Vertreter:innen anderer ordentlicher und mittelbarer Mitglieder gemäß § 2 Abs (1) Ziff. a) bis 
f) dieser Jugendordnung ist zulässig, jedoch kann von den ordentlichen und mittelbaren 
Mitgliedern nur die Grundstimme übertragen werden. Ein Vertreter/eine Vertreterin eines 
ordentlichen oder mittelbaren Mitglieds des DRV gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser 
Jugendordnung, darf nicht mehr als vier Stimmen auf sich vereinen. 

(6) Jeder Landesruderverband (Landesruderjugend) hat zwei Stimmen.  Sie können ihre Stimmen 
nicht übertragen, sie können zudem mit der Vertretung von bis zu zwei Stimmen – mit 
Ausnahme von Landesruderverbänden – beauftragt oder bevollmächtigt werden. 

(7) Der/die gewählte Vertreter:in der Landesjugendleiter gemäß § 16 Abs. (3) hat 2 Stimmen. 
Er/sie kann seine/ihre Stimmen nicht übertragen. Er/sie kann neben seinen/ihren 2 Stimmen 
als Beisitzer:in des Vorstandes der DRJ in seiner/ihrer Eigenschaft als Landesjugendleiter:in 
seines/ihres Landesruderverbandes die Stimmen seines/ihres Landesruderverbandes 
vertreten. 

(8) Die gewählten Mitglieder sowie die bestellten Beisitzer:innen des Vorstandes der DRJ haben 
je zwei Stimmen. Sie können ihre Stimmen nicht übertragen, sie können zudem mit der 
Vertretung von bis zu zwei weiteren Stimmen beauftragt oder bevollmächtigt werden. 

(9) Die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern haben jeweils 2 Stimmen. Sie können 
ihre Stimmen nicht übertragen, sie können zudem mit der Vertretung von bis zu zwei 
weiteren Stimmen beauftragt oder bevollmächtigt werden. 

(10) Der/die Vertreter:in des Referat Schul- und Schülerrudern gemäß § 17 Abs. (2) hat 2 
Stimmen. Er/sie kann seine/ihre Stimmen nicht übertragen. Er/sie kann neben seinen/ihren 2 
Stimmen als Beisitzer:in des Vorstandes der DRJ in seiner/ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Referats zwei weitere Stimmen vertreten.  
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(11) Der/die gewählte Sprecher:in des Juniorteams gemäß § 18 Abs. (3) und der/die gewählte 
Sprecher:in der Bundesfreiwilligendienstleistenden gemäß § 19 Abs. (3) haben je eine 
Stimme. Sie können ihre Stimmen nicht übertragen. 

 

§ 8 Anträge zum Jugendrudertag 

(1) Anträge zum Jugendrudertag können nur von den ordentlichen und mittelbaren Mitgliedern 
gemäß § 2 Abs. (1) Ziff. a) bis f) dieser Jugendordnung, dem Jugendrat und dem Vorstand der 
DRJ gestellt werden. Sie sind dem Jugendsekretariat des DRV bis sechs Wochen vor dem 
Termin des Jugendrudertages schriftlich mit Begründung zu übersenden und mit der 
Tagesordnung vier Wochen vor dem Zusammentritt des Jugendrudertages schriftlich zu 
veröffentlichen. 

(2) Dringlichkeitsanträge müssen schriftlich eingebracht werden und können nur behandelt 
werden, wenn der Jugendrudertag mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen die 
Dringlichkeit anerkennt. Die Änderung der Jugendordnung durch Dringlichkeitsanträge ist 
ausgeschlossen. 

 

§ 9 Beschlussfähigkeit, Abstimmung und Wahlen 

(1) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ sind unabhängig von der Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter:innen beschlussfähig, wenn zu ihrer Sitzung ord-
nungsgemäß eingeladen wurde, soweit diese Jugendordnung oder das Gesetz keine abwei-
chende Regelung vorsieht. 

(2) Die jeweiligen Ladungsfristen ergeben sich im Weiteren aus dieser Jugendordnung sowie 
den jeweiligen weiteren Ordnungen. 

(3) Die Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ fassen ihre Beschlüsse mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen nicht berücksichtigt werden, soweit diese Jugendordnung keine anderen Regelun-
gen vorsieht.  

(4) Änderungen der Jugendordnung bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stim-
men.  

(5) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden bei allen Abstimmungen und Wahlen 
nicht berücksichtigt. 

(6) Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung.  

(7) Beschlüsse der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen der DRJ können in Präsenz-, 
Hybrid- oder virtuellen Sitzungen sowie - mit Ausnahme des Jugendrudertages - im Umlauf-
verfahren gefasst werden. Näheres regeln die Geschäftsordnungen der jeweiligen Organe, 
Gremien, Funktionen und Einrichtungen. 

(8) Mindestens 30 % der stimmberechtigten Mitglieder der Organe, Gremien, Funktionen und 
Einrichtungen der DRJ müssen sich durch Rücksendung des Abstimmungsscheins an dem 
Umlaufverfahren beteiligen, damit ein auf diese Weise gefasster Beschluss gültig ist. 

(9) Für die erforderliche Mehrheit bei der Entscheidung im Umlaufverfahren gelten die vorste-
henden allgemeinen Regelungen. 

(10) Wird der Beschlussfassung im Umlaufverfahren innerhalb der gesetzten Frist widersprochen, 
muss die Beschlussfassung in einer ordnungsgemäßen Sitzung erfolgen. 

(11) Stimmabgaben erfolgen offen per Handzeichen, schriftlich oder elektronisch. Das Nähere re-
gelt die jeweilige Geschäftsordnung. Die Sitzungsleitung entscheidet jeweils über die 



 

 7 

Abstimmungsart. Über einen Antrag auf geheime Beschlussfassung entscheidet die einfache 
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.  

(12) Wahlen sind grundsätzlich elektronisch oder schriftlich und in beiden Fällen geheim vorzu-
nehmen. Wird jedoch nicht elektronisch gewählt und für ein Amt nur eine Person vorgeschla-
gen, so erfolgt die Wahl durch offene Abstimmung mit Handzeichen, sofern nicht eine 
schriftliche Abstimmung beantragt wird. Abwesende können gewählt werden, wenn sie vor-
her ihre Bereitschaft, das Amt anzunehmen, schriftlich erklärt haben. Die Mitglieder des Vor-
standes werden ausschließlich geheim und entweder elektronisch oder schriftlich gewählt. 

(13) Wählbar für eine Organfunktion sowie zu Mitgliedern in Gremien, Funktionen und Einrich-
tungen der DRJ ist jede natürliche Person.  

(14) Die Mitglieder der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen werden in Einzelabstim-
mung gewählt, soweit diese Jugendordnung die Bestellung per Wahl vorsieht und keine ab-
weichende Regelung vorsieht.  

(15) Für die Wahlen ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Wird bei Wahlen im 
ersten Wahlgang nicht die einfache Mehrheit erreicht, so ist der Wahlvorgang einmal zu wie-
derholen, in dem dann die relative Mehrheit entscheidet. Das Nähere regelt die Wahlord-
nung. 

(16) Alle Beschlüsse und Wahlen der Organe, Gremien, Funktionen und Einrichtungen werden 
schriftlich protokolliert und vom jeweiligen Versammlungsleiter und Protokollführer unter-
zeichnet. 

 

§ 10 Amtsdauer und Ausscheiden 

(1) Die Amtsdauer der Organmitglieder sowie der Mitglieder in Gremien, Funktionen und 
Einrichtungen der DRJ beträgt grundsätzlich zwei Jahre, sofern diese Jugendordnung an 
anderer Stelle keine abweichende Regelung trifft, und beginnt mit der Annahme der Wahl. 
Sie bleiben aber auch über die Wahlperiode hinaus bis zu einer Neuwahl oder Neuberufung 
im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied des vom Jugendrudertag gewählten Vorstands der DRJ während der 
Amtsperiode aus oder erfolgt keine vollständige Bestellung durch den Jugendrudertag, so 
kann der Vorstand eine kommissarische Berufung bis zum nächsten Jugendrudertag 
vornehmen. Scheidet der/die Vorsitzende der DRJ aus, wählt der Vorstand eine(n) der 
gewählten stellvertretenden Vorsitzenden – wenn zum Zeitpunkt der Wahl kein(e) der 
stellvertretenden Vorsitzenden das 18. Lebensjahr vollendet hat- aus dem Kreise der 
Beisitzer als kommissarische Vertretung. Scheidet ein/e stellvertretende/r Vorsitzende/r aus, 
wählt der Vorstand eine geeignete Person aus dem Personenkreis seiner Beisitzer. Fällt die 
Zahl der vom Jugendrudertag gewählten Vorstandsmitglieder unter die Hälfte, so muss eine 
Nachwahl auf einem außerordentlichen Jugendrudertag stattfinden. 

(3) Bei vorzeitigem Ausscheiden von einem der fünf Beisitzer:innen bestimmt der vom 
Jugendrudertag gewählte Vorstand der DRJ die Nachfolge.  

(4) Im Falle einer Nachwahl durch einen Jugendrudertag oder ein Organ, Gremium, Funktion und 
Einrichtungen der DRJ treten die nachgewählten Organmitglieder in die ursprüngliche 
Amtsperiode des zu ersetzenden Organmitglieds ein. Die Amtszeit beginnt damit nicht neu.  

(5) Im Falle von Organisationsänderungen, die im Rahmen einer Satzungsänderung des DRV 
oder der Jugendordnung der DRJ vorgenommen werden, ist der Jugendrudertag ermächtigt, 
eine von dieser Jugendordnung zeitlich abweichende Art und Weise der Bestellung der 
betreffenden Organmitglieder vorzunehmen und auch Organmitglieder vorzeitig 
abzuberufen. 
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§ 11 Jugendrat 

(1) Der Jugendrat hat in den Jahren, in denen kein Jugendrudertag stattfindet, die Aufgaben 

- die Jahresrechnung des Vorstandes der DRJ 
- den Jahresvoranschlag für den Haushalt der DRJ 
- die Jahresberichte des Vorstandes der DRJ  

entgegenzunehmen, sowie in Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, Beschlüsse zu 
fassen.  

Für Beschlüsse ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder des 
Jugendrates erforderlich. Es müssen mehr als 50% der Landesjugendleitungen vertreten sein. 

Ferner berät der Jugendrat den Vorstand der DRJ in aktuellen Fragen, unterstützt den 
Vorstand der DRJ bei der Durchführung der Beschlüsse des Jugendrudertages und gibt unter 
Berücksichtigung der Beschlüsse des Jugendrudertages Anregungen für die Arbeit des 
Vorstandes der DRJ. 

(2) Dem Jugendrat gehören an  

- die Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände oder im Verhinderungsfall 
deren gewählte Stellvertreter:innen 

- die Vorstandsmitglieder der DRJ 
- der/die Jugendsekretär/in 

(3) Jedes Mitglied des Jugendrates hat eine Stimme. Der/Die Jugendsekretär/in nimmt mit 
beratender Stimme (mit Rede- aber ohne Stimmrecht) teil. 

(4) Der Jugendrat tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Termin und Ort beschließt der 
Vorstand der DRJ. Die Einladung unter Angabe der Tagesordnung erfolgt schriftlich 
spätestens drei Wochen vorher über das Jugendsekretariat der DRJ.  

Eine Verkürzung der Einladungsfrist ist bei Zustimmung aller Mitglieder des Jugendrates bei 
besonderen Belangen möglich. 

(5) Auf Antrag von mindestens acht Mitgliedern des Jugendrates ist dieser einzuberufen. 

 

§ 12 Vorstand der DRJ 

(1) Der Vorstand der DRJ besteht aus  

- dem/der Vorsitzenden 
- zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

 die jeweils vom Jugendrudertag gewählt werden und 

- bis zu sieben Beisitzern/Beisitzerinnen, von denen bis zu fünf jeweils vom neu 
gewählten Vorstand der DRJ bestellt werden. 

 Zwei Beisitzer:innen sind gemäß Abs. (6) und (7) die gewählte Vertretung der 
Landesjugendleitungen und die gewählte Vertretung des Referats Schul- und 
Schülerrudern. 

(2) Der Vorsitzende/die Vorsitzende der DRJ muss zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Zwei Mitglieder des Vorstandes sollen zum Zeitpunkt der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; zwei Mitglieder des Vorstandes sollen zum Zeitpunkt der Wahl 
jünger als 27 Jahre sein.  

(3) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Vorstandssitzungen des Vorstandes der DRJ mit 
Rede- und Stimmrecht teil. Bei Nachwahlen zu Vorstandspositionen ohne Stimmrecht. 
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(4) Der Vorstand der DRJ koordiniert und bearbeitet die Aufgaben der DRJ gemäß der Agenda 
der DRJ und im Rahmen der Satzung des DRV, dieser Jugendordnung, der Beschlüsse des 
Jugendrudertages und Jugendrates. 

(5) Der/Die Vorsitzende der DRJ ist Mitglied des Präsidiums des DRV.  

(6) Die Vertretung der Landesjugendleitungen wird auf einer Sitzung der Landesjugendleiter 
aus deren Mitte gewählt.  

(7) Der/Die Vertreter/in des Schul- und Schülerruderns wird auf der Sitzung des Referates 
Schul- und Schülerrudern der DRJ aus deren Mitte gewählt.  

(8) Der Vorstand der DRJ gibt sich eine Geschäftsordnung, die sich an den vom Jugendrudertag 
beschlossenen Richtlinien (Agenda) für die Tätigkeit des Vorstandes orientiert. Der 
Vorstand kann - projektbezogen zu einzelnen Handlungsfeldern der DRJ - Arbeitsgruppen 
einrichten, die von einem vom Vorstand bestimmten Mitglied des Vorstandes oder einem 
Mitarbeiter der DRJ geleitet werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden von deren 
jeweiligen Leiter aus dem Kreis der Mitglieder des DRV, der Mitarbeiter des DRV oder 
externer Dritter frei bestimmt. Auf Einladung des Vorstandes können Gäste zur Beratung an 
den Sitzungen aller Organe, Gremien und Einrichtungen der DRJ teilnehmen. Sie haben ein 
Rede- aber kein Stimmrecht. 

(9) Die Einladung zu einer Vorstandssitzung soll den Vorstandsmitgliedern schriftlich 
mindestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Eine Verkürzung der Einladungsfrist ist bei 
Zustimmung aller Mitglieder des Vorstandes bei besonderen Belangen möglich. 

 

§ 13 Vertretung der DRJ im Innen- und Außenverhältnis 

(1)    Der vom Jugendrudertag gewählte Vorstand vertritt die politischen Zielsetzungen der DRJ 
nach innen und außen. 

(2)    Der Vorsitzende der DRJ vertritt die DRJ im Präsidium des DRV. 

(3)    Der Vorstand des DRV vertritt die DRJ im Innen- und Außenverhältnis als gesetzlicher 
Vertreter im Rechtsverkehr. Der Vorstand der DRJ ist nicht berechtigt, die DRJ 
rechtsgeschäftlich im Innen- und Außenverhältnis zu vertreten. Der Vorstand des DRV kann 
Vollmacht für einzelne Rechtsgeschäfte erteilen. 

(4)   Im Weiteren gelten die Regelungen der Satzung des DRV, insbesondere: § 30 „Aufgaben 
und Zuständigkeiten des Präsidiums“, § 32 „Vorstand“, § 33 „Aufgaben des Vorstandes“ § 
34 „Vertretung des DRV gegenüber dem Vorstand“ und § 35 „Vertretung des DRV im 
Außenverhältnis“. 

 

§ 14 Hybride oder virtuelle Sitzungsform 

(1)  Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, können 
Jugendrudertage sowie Sitzungen (Vorstand, Jugendrat) auch als Hybrid- oder virtuelle 
Versammlungen im Wege jeder Art von Telekommunikation und audiovisueller 
Datenübertragung abgehalten werden. Die Entscheidung über das Verfahren trifft der 
Vorstand der DRJ. 

(2) Ohne einen entsprechenden Beschluss des Vorstandes haben die Mitglieder keinen Anspruch 
darauf, virtuell an einer Präsenzversammlung teilzunehmen. 

(3) Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an dem virtuellen bzw. an dem 
hybriden Jugendrudertag oder einer Sitzung teilnehmen, wird durch geeignete technische 
Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, virtuell teilzunehmen und das Stimmrecht auf 
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elektronischem Wege auszuüben. Die Einzelheiten zur Registrierung und Gewährleistung der 
Zugangsberechtigung und Ausübung des Stimmrechts können in der Geschäftsordnung 
geregelt werden. Die Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die Auswahl der zu 
verwendende Software bzw. Programme) legt der Vorstand per Beschluss fest. 

(4) Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei der 
Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen 
nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die 
Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich der DRJ zuzurechnen. 

(5) Im Übrigen gelten für virtuelle bzw. hybride Jugendrudertage und Sitzungen die Vorschriften 
über die Jugendrudertage und Sitzungen sinngemäß. 

 

§ 15 Jugendsekretär/in 

(1) Der/Die Jugendsekretär/in der DRJ leitet das Jugendsekretariat. Er/Sie leitet und erledigt die 
laufenden Geschäfte der DRJ und unterstützt den Vorstand bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben. Weiteres kann sich aus der Satzung und den Ordnungen des DRV ergeben. 

(2) Der/Die Jugendsekretär/in arbeitet inhaltlich gemäß den Zielen der Agenda, über die der 
Jugendrudertag bestimmt.  

(3) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Vorstandssitzungen des Vorstandes der DRJ mit 
Rede- und Stimmrecht teil. Bei Nachwahlen zu Vorstandspositionen ohne Stimmrecht. 

(4) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Jugendrudertagen mit beratender Stimme (mit 
Rede- aber ohne Stimmrecht) teil.  

(5) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Sitzungen des Jugendrates mit beratender Stimme 
(mit Rede- aber ohne Stimmrecht) teil.  

(6) Der/Die Jugendsekretär/in nimmt an den Beratungen nicht teil und ist nicht stimmberechtigt, 
wenn die Beschlussfassung ein Rechtsgeschäft zwischen dem DRV/der DRJ und ihm/ihr oder 
die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen dem DRV/der DRJ und ihm/ihr 
betrifft. Dies gilt auch, falls Angehörige von diesen Rechtsgeschäften oder Rechtstreiten 
betroffen sind. 

 

§ 16 Landesruderjugenden 

(1) Die Landesruderjugenden (LRJ) sind die Jugendorganisationen der Landesruderverbände 
(LRV). Näheres ergibt sich aus den Satzungen und Ordnungen der Landesruderjugenden und 
der Landesruderverbände.  

(2) Die Landesjugendleiter:innen der Landesruderverbände oder deren gewählte 
Stellvertreter:innen vertreten ihre jeweilige Landesruderjugend auf dem Jugendrudertag und 
im Jugendrat. 

(3) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Landesjugendleiter:innen eine/n Vertreter/in, der/die die 
Interessen der Landesruderjugenden im Vorstand der DRJ vertritt. 
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§ 17 Referat Schul- und Schülerrudern 

(1) Für den Aufgabenbereich des Schul- und Schülerruderns setzt die DRJ das Referat Schul- und 
Schülerrudern ein. Es setzt sich aus den Vertretern für Schul- und Schülerrudern der 
Landesruderverbände oder deren Stellvertreter*innen zusammen. Das Referat berät den 
Vorstand der DRJ in Fragen des Schul- und Schülerruderns. 

(2) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern eine/n 
Vertreter/in, der/die die Interessen des Referat Schul- und Schülerrudern als Beisitzer im 
Vorstand der DRJ und im Jugendrat der DRJ vertritt und jeweils rede- und stimmberechtigt 
ist.   

(3) Die Mitglieder des Referat Schul- und Schülerrudern nehmen am Jugendrudertag mit Rede-
und Stimmrecht teil. 

 

§ 18 Juniorteam 

(1) Interessierte im Alter von 16 bis 27 Jahre können sich im Juniorteam der DRJ engagieren.  

(2) Eine Bewerbung zum Engagement erfolgt an die DRJ. Die Bestellung der Mitglieder des 
Juniorteams erfolgt durch die DRJ. 

(3) Aus ihrer Mitte heraus wählen die Mitglieder des Juniorteams eine/n Sprecher/in, der/die die 
Interessen des Juniorteams gegenüber dem Vorstand der DRJ und auf dem Jugendrudertag 
vertritt, auf dem er/sie rede- und stimmberechtigt ist. 

(4) Die Amtszeit des/der Sprechers/Sprecherin beträgt ein Jahr und beginnt mit der Wahl und 
endet mit einer Neuwahl.  

 

§ 19 Bundesfreiwilligendienstleistende in Trägerschaft der DRJ 

(1) Die Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der DRJ wählen in ihrem jeweiligen 
BFD-Jahrgang bis zu zwei Sprecher:innen. Diese vertreten die Interessen der 
Bundesfreiwilligendienstleistenden gegenüber der DRJ und der Deutschen Sportjugend (dsj). 

(2) Die Amtszeit der Sprecher:innen beträgt ein Jahr und beginnt mit der Wahl und endet mit 
einer Neuwahl. 

(3) Auf dem Jugendrudertag ist ein/e Sprecher/in – den die unter Abs. (1) genannten in 
geeigneter Weise selbst bestimmen - des dem Zeitpunkt des Jugendrudertag 
vorhergehenden BFD-Jahrgang der Bundesfreiwilligendienstleistenden in Trägerschaft der 
DRJ rede- und stimmberechtigt.  

 

 

Beschlossen auf dem Jugendrudertag in Hamburg am 13.10.2024. 

 



Agenda 2028
Deutsche Ruderjugend

Was wir in den kommenden Jahren im Rudersport
zusammen bewegen wollen



AGENDA 2028
Übersicht Deutsche Ruderjugend

Unsere Philosopohie

Unsere Handlungsfelder

Das Team

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4



ÜBERSICHT
Deutsche Ruderjugend

DRJ-Vorsitzende/n

Stellv. Vorsitzender/n

Stellv. Vorsitzende/n

bis zu

5 Beisitzer:innen

Hauptamtl. Vorstand

Jugend

Vertreter/in der

Landesjugendleitungen

Referatsleiter/in

Schul- und Schülerrudern

Vertreter/in

Juniorteam

Sprecher/in

Bundesfreiwilligen-

dienst

Jugendrudertag 

wählt

DRV-Präsidium 

beruft

DRJ-Vorsitzende

benennen Gremien wählen



Die DRJ unterstützt und fördert das gesamte Spektrum 
der Jugendarbeit im Rudersport!

Unser Handeln, in Zusammenarbeit mit den Ländern und Vereinen, ist
geprägt von offener Kommunikation, Transparenz und Partizipation.

Unsere wesentlichen Handlungsfelder sind: 

UNSERE PHILOSOPHIE



Sport und

Wettkampf

UNSERE HANDLUNGSFELDER

Junges

Engagement

Internationale

Jugendarbeit

Gesellschafts-

politik



Steigerung der Attraktivität (für Ausrichter,
Ausrichter, LRJ, Unternehmen)

Entwicklung eines Imagefilms
den BW für alle Zielgruppen erlebbar machen

BUNDESWETTBEWERB

SCHULRUDERN

JUGEND TRAINIERT

COASTAL

REGELWERK /
BROSCHÜREN

dynamisches Meldesystem
Entwicklung Pararudern
Teilnahme an Grundschulwettb. fördern

Neues Wettkampfformat verstetigen

Wettbewerb Schnellste Klasse ausbauen
(digitale) Lehrerfortbildungen
Schülerfortbildungen? (ÜL-C)

Format und FINAL FOUR ausweiten
Zusammenarbeit mit FR Bildung und
Lehrwarten vorantreiben, Best Practice Bsp.

auf breitensportl. Basis erlebbar machen
Grundsteine für Wettkämpfe entwickeln

Aufnahme von Coastal in Förderlehrgänge
DRJ Sommercamps

NEUE 
WETTKAMPFFORMATE

Fähigkeitsbezogene Wettkampfformate
schaffen, bestehendes Angebot überarbeiten,
neue Formate schaffen

Trainingsempfehlungen und JuM-Best.
weiterentwickeln und Bekanntheit steigern

Coastal und Schulrudern einbinden
Diversität einbinden
Leichte Sprache verwenden
Öffentlichkeitsarbeit

Was ist das Ziel? Wie wollen wir das Ziel erreichen?

Sport und Wettkampf

attraktive Wettkampfangebote anbieten
neue Zielgruppen erreichen
mehr Kinder und Jugendliche ansprechen
Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen



JUNIORTEAM

Was ist das Ziel? Wie wollen wir das Ziel erreichen?

QUALIFIZIERUNG

ENGAGEMENT
ERMÖGLICHEN UND
WERTSCHÄTZEN

BUNDES-
FREIWILLIGENDIENST

projektbezogene Juniorteams
“Buddysystem” 
Benefits ausbauen

neue Mitglieder gewinnen
projektbezogene Mitarbeit ermöglichen/
projektbezogen ausschreiben

junge Engagierte qualifizieren Juleica, Ruderabzeichen, junge WKR
ausbilden, digitale Fortbildungsreihen

niederschwelliges Engagement ermöglichen
ehrenamtliches Engagement schon 
in der aktiven Zeit wertschätzen

Mitarbeit ohne Anmeldung und Wahl
DRJ-Ehrenordnung
Benefits ausbauen 

Vereine bei der Suche nach Freiw. unterstützen
Inklusion im BFD ermöglichen
BFDler:innen in DRJ-Arbeit einbinden

Materialien für Vereine erstellen
stärkere Zusammenarbeit mit Vereinen
anstreben, die bereits inklusiv arbeiten
Mehr Vernetzungsangebote schaffen

Junges Engagement



OLYMPISCHES
JUGENDLAGER 2028

Was ist das Ziel? Wie wollen wir das Ziel erreichen?

ERLEBNISMOMENTE
SCHAFFEN

INTERNATIONALE
JUGENDARBEIT

jungen Ruder:innen die OS näher bringen
Olympische Werte vermitteln
Verbindung zu Kadersportler:innen herstellen
Kontakt zum amerik. Verband/Verein knüpfen

Organisation Olympisches Jugendlager in LA

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung
unterstützen und fördern, Werte vermitteln
Rudern erlebbar machen

Schwedencamp
Camps zu Europa- und Weltmeisterschaften
Camps zu Großveranstaltungen

Vereine zu int. Jugendbegegnungen beraten
Netzwerk pflegen (Bsp. frz. Ruderverband)
Ausbau zu weiteren Kooperationsländern

Good Practice Beispiele zur Verfügung stellen
Fortführung dt.-frz. Austausch,
niederschwelliges Coastal-Angebot schaffen

Internationale Jugendarbeit

ROW TO OLYMPICS Fortführung des Großprojekts 
Finanzierungsmöglichkeiten aufweisen
Netzwerke zu Frankreich und den 
Drittländern halten und ausbauen



PRÄVENTION
VON GEWALT

Was ist das Ziel? Wie wollen wir das Ziel erreichen?

EINBINDUNG
AKTUELLER POL.
THEMEN

ANTI DOPING /
(MENTALE)
GESUNDHEIT

INKLUSION

Externe Beauftragte berufen
Fokus auf Prävention
Safe Sport Zentrum

Demokratieförderung, Rassismus im Sport
etc. in Maßnahmen einbinden und
thematisieren

Projekte wie Rudern für Toleranz entwickeln
und ausbauen

Frühzeitig sensibilisieren und aufklären
Einbindung in bestehende Maßnahmen
 (BW, Lehrgänge, ..)
Kooperation Wirfüryannic ausbauen

Inklusive Wanderfahrt (Zusammenarbeit mit DRV)
Inklusive Teilnahme am FINAL FOUR ermöglichen
Inklusives Netzwerktreffen mit anderen Verbänden

Gesellschaftspolitik

DIVERSITY
Diversität im Rudern leben
Einbindung ins Regelwerk
Beratung für Vereine anbieten

aufklären und weiterbilden

in bestehende Maßnahmen einbinden

Inklusion im Rudersport leben
Bedarfe ermitteln und in Maßnahmen mit
einbauen

Gesamtverbandlich handeln
Referentennetzwerk ausbauen
Intervention ausgliedern



Euer DRJ-Vorstand
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